
Kündigungsfrist/Widerruf Arbeitsvertrag flexible
Mittel NRW
Beitrag von „Karl-Dieter“ vom 21. Mai 2017 21:36

Zitat von Flipper79

Doch! Zumindest wenn man in NRW eine feste Stelle findet, kommt man sofort aus
dem befristeten Vertrag heraus.
Wenn man in einem anderen BL eine feste Stelle findet, müsste man bei der BezReg
erfragen.

Das ist aber dann der selbe Arbeitgeber (falls Tarifangestellter) bzw. Statusänderung (falls
Verbeamtung). Man muss hier nicht kündigen.
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